
Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem Elektromesser

Gefahren für den Menschen
Es besteht starke Schnittgefahr an den Messern.

Technische Schutzmaßnahmen
· Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren.
· Die Maschine muss in bequemer Körperhaltung bedient werden können. 
· Die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers ist zu beachten.

Organisatorische Schutzmaßnahmen
· Die Schneidmaschine darf nur von unterwiesenen und mit der Tätigkeit vertrauten Personen 

bedient werden.
· Benutzen Sie das Elektromesser nur für Nahrungsmittel, es ist keine Säge.

Hygienische Schutzmaßnahmen
· Tragen sie die für Ihren Bereich vorgeschriebene Kleidung, die den Hygieneanforderungen 

genügt.
· Reinigen der Hände entsprechend dem vorgegebenen Hygieneplan.

Verhaltensregeln
Störungen sind unverzüglich dem Verantwortlichen der Küche zu melden.
Die Maschine ist bis zur Störungsbeseitigung der Benutzung zu entziehen.

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort
· Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.
· Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen. 
· Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.
· Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
· Ruhe bewahren!

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer:
Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

Reinigung
· Vor dem Reinigen oder Warten des Messers ist der Netzstecker zu ziehen. Die Maschine muss 

stromlos sein.
· Wartungsarbeiten dürfen nur im Stillstand durchgeführt werden.
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Folgen der Nichtbeachtung
Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.
Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird 
entsprechend geahndet.
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